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Regeste
Vorsorgliche Änderung von Kindesschutzmassnahmen
Erwägungen
E. 2
Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 800.-- werden den Beschwerdeführenden je zur Hälfte, d.h. im Umfang von je Fr. 400.--, auferlegt und gehen zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung zulasten der Gerichtskasse.
E. 3
Die Parteikosten werden wettgeschlagen. Zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Verbeiständung wird der Rechtsvertreterin der Beschwerdeführenden ein Honorar in der Höhe von Fr. 1'929.35 (inkl. Auslagen und 7.7% MWST) aus der Gerichtskasse ausgerichtet. Vizepräsident Gerichtsschreiberin
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